
 
Auf Grund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 01.04.1993 (GVBI. 
1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung der HGO und anderer Gesetze vom 
31.01.2005 (GVBl. I S. 54), in Verbindung mit § 17 Abs. 3 und § 61 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBI. I S. 530) i.d.F. des 
Änderungsgesetzes vom 20.12.2004 (GVBl. I S. 506, 511)  hat die Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer Sitzung am 09.06.2005 nachstehende  
 

Erste Satzung 

zur Änderung der Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren  
der Stadt Obertshausen 

 beschlossen: 
 
 

Artikel  I 
 
§ 6 Abs. 1 (Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung) erhält nachstehende Fassung: 
 
  Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 
 

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres; 
 

Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die Feuerwehrdienstzeit auf 
Antrag der oder des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen über das 
vollendete 60. Lebensjahr hinaus um eine bestimmte Frist, jedoch nicht 
länger als bis zum vollendeten 62. Lebensjahr hinausgeschoben werden. 
Der Antragsteller hat sich vor der Entscheidung über die Verlängerung der 
Feuerwehrdienstzeit einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Die 
Entscheidung trifft der Magistrat bzw. in dessen Auftrag der 
Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin. 

 

b) dem Austritt; 
c) dem Ausschluss. 

 
  
§ 9 Abs. 1 (Alters- und Ehrenabteilung) erhält nachstehende Fassung:  
 

In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstbekleidung 
übernommen, wer wegen Vollendung des 60. Lebensjahres - spätestens jedoch 
mit Vollendung des 62. Lebensjahres (§ 6 Abs. 1) -, dauernder Dienstunfähigkeit 
oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung 
ausscheidet.  

 

Artikel  II 
 
Diese Erste Satzung zur Änderung der Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Obertshausen 
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Obertshausen, den 20.06.2005 
 
 
Der Magistrat der 
Stadt Obertshausen 
 
gez. B. Roth 
 
Bürgermeister 
 
Öffentlich bekannt gemacht: 30.06.2005 


